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Vorwort 

Um vegetationsbedingte Schäden an Gewässerabdichtungen auszuschließen, wurde vom 
Regelwerksausschuss "Gewässerabdichtungen" der Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) ein “Verfahren zur Bestimmung der Rhizomfestigkeit 
von Gewässerabdichtungen” ausgearbeitet, das auf die Beanspruchung der Abdichtungen 
durch Rhizome ausgerichtet ist. Das Verfahren beruht im Wesentlichen auf Erkenntnissen von 
Untersuchungen mit unterschiedlichen Abdichtungen und verschiedenen Pflanzenarten, die 
an der damaligen Forschungsanstalt für Gartenbau, FH Weihenstephan (heute: Institut für 
Gartenbau an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf), durchgeführt wurden.   

Das Verfahren wurde soweit als möglich an das allgemein anerkannte „Verfahren zur Unter-
suchung der Wurzelfestigkeit von Bahnen und Beschichtungen für Dachbegrünungen“ (FLL, 
2008) angelehnt. Insbesondere wurden dessen beabsichtigt strenge Maßstäbe bei dem hier 
beschriebenen Verfahren berücksichtigt und den spezifischen Gegebenheiten der Gewäs-
serabdichtungen angepasst.   

Basierend auf den oben erwähnten Untersuchungen wurde Phragmites australis (Schilf) als 
für das Verfahren geeignete rhizombildende Testpflanzenart gewählt. Im Vergleich zu Rhizo-
men anderer Pflanzen [z. B. Agropyron repens (Quecke) Cyperus longus (Zyperngras), 
Zizania caduciflora (Kanadischer Reis), Schoenoplectus (Scirpus) lacustris (Binse)] erweisen 
sich Schilf-Rhizome als wesentlich aggressiver. Dies gilt auch im Vergleich zu Wurzeln von 
Gehölzen und anderer Pflanzen. Bei erfolgreichem Durchlaufen der Prüfung kann auch auf 
die Wurzelfestigkeit der geprüften Produkte für Gewässerabdichtungen geschlossen werden.   

Mit Schilf als Testpflanze werden sehr hohe Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit von 
Gewässerabdichtungen gestellt.   

Wenn dauerhaft eine deutlich geringere Beanspruchung der Gewässerabdichtung (keine Ein-
wirkung von Pflanzen mit starkem Rhizomwachstum, wie z. B. Schilf) gegeben ist, können 
auch Abdichtungen verwendet werden, die nach dem „Verfahren zur Untersuchung der Wur-
zelfestigkeit von Bahnen und Beschichtungen für Dachbegrünungen“ (FLL, 2008) geprüft wur-
den. Die geprüfte Abdichtung muss sich dabei als wurzelfest und rhizomfest gegen Quecke 
erwiesen haben. Dies wird als Mindestanforderung bzgl. der biomechanischen Festigkeit von 
Gewässerabdichtungen angesehen.  

Mit diesen Technischen Prüfbestimmungen (TP) verstetigt die FLL eine neue Generation von 
Regelwerken. Während in der Vergangenheit Prüf-, Liefer- und Ausführungsbestimmungen in 
der Regel in einer Veröffentlichung zusammengefasst worden sind, folgt die FLL mit der TP 
zur Bestimmung der Rhizomfestigkeit von Gewässerabdichtungen dem Vorbild der europäi-
schen Normung und trennt die verschiedenen Arten der Regelwerke konsequent.   

Bonn, im Dezember 2023  

                  
Prof. Dr. Ulrich Kias   Jürgen Eppel 
FLL-Präsident   RWA-Leiter Gewässerabdichtungen 
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1  Einführung 

Abdichtungen, die aufgrund ihrer werkstoffspezifischen Eigenschaften als wurzel- und rhizom-
fest gelten (z. B. Stahl, Beton, PEHD), erfordern keinen gesonderten Nachweis nach FLL-
Prüfverfahren. Bei Abdichtungen, die nicht nach dem FLL-Prüfverfahren geprüft werden kön-
nen (z. B. mineralische Abdichtungen), ist die Wurzel- und Rhizombeständigkeit bei Bedarf 
gesondert nachzuweisen. Dies gilt nicht für Bauweisen in Kombinationen mit FLL-geprüften, 
wurzel- und rhizomfesten Abdichtungen.  

Als Mindestanforderung für Gewässerabdichtungen gilt der werkstoffspezifische Nachweis auf 
Wurzel- und Rhizomfestigkeit durch das FLL-„Verfahren zur Untersuchung der Wurzelfestig-
keit von Bahnen und Beschichtungen für Dachbegrünungen“ (s. Anhang C der FLL-
Dachbegrünungsrichtlinien, 2018).  

Das Verfahren weist für Bitumen, Elastomere und Kunststoffe Ergebnisse über das Durchwur-
zelungsverhalten bestimmter terrestrischer Pflanzen aus. Es handelt sich dabei um folgende 
Arten:  

 Alnus glutinosa;   

 Populus tremula;  

 Pyracantha coccinea ‚Orange Charmer‘;   

 Elymus (=Agropyron) repens;  

 Pleioblastus distichus.  

Zu beachten ist, dass bitumenhaltige Abdichtungen u. U. nicht von Wurzeln, dafür aber von 
Rhizomen durchdrungen werden können. Deshalb sind die Mindestanforderungen für Abdich-
tungen erst mit dem Testat „rhizomfest gegen Quecken“ erfüllt. 

Neben den oben genannten terrestrischen Arten unterliegen Abdichtungen auch den Bean-
spruchungen von Rhizomen aquatischer Staudenarten. Deshalb werden im „Verfahren zur 
Bestimmung der Rhizomfestigkeit von Gewässerabdichtungen“ der FLL Helophyten als Indi-
katoren eingesetzt. Basierend auf Voruntersuchungen hat sich Phragmites australis gegen-
über Rhizomen anderer Testpflanzen (Cyperus longus, Schoenoplectus lacustris, Zizania 
caduciflora) als aggressivster Rhizombildner unter den Helophyten herausgestellt. Die Prüfung 
der Rhizomfestigkeit von Gewässerabdichtungen erfolgt deshalb ausschließlich mit Phrag-
mites australis.   

Bei intensiverer Beanspruchung durch die Bepflanzung (z. B. Vegetation für Pflanzenkläran-
lagen und Aufbereitungsbereiche von Schwimmteichen) ist eine Prüfung nach dem nachfol-
gend beschriebenen „Verfahren zur Bestimmung der Rhizomfestigkeit von Gewässerabdich-
tungen“ der FLL erforderlich.  
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2 Geltungsbereich  

Das Verfahren gilt für die Bestimmung des Widerstandes gegen Ein- und Durchdringungen 
von Rhizomen der verwendeten Testpflanzen für Abdichtungsschichten gemäß Abschnitt 10.4 
der FLL-Gewässerabdichtungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung 
von Gewässerabdichtungen, Ausgabe 2023.  

Dazu gehören z. B. folgende Abdichtungen:  

 Bitumenbahnen;  

 Kunststoff- und Elastomerbahnen; 

 Flüssigabdichtungen;  

 Gussasphalt;  

 GUP-Beschichtungen  

für alle Ausbildungsformen von Gewässern im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.  

Das Verfahren beinhaltet die Prüfung einzelner Produkte für die Herstellung von Abdichtungs-
schichten von Gewässern inklusive der zugehörigen Fügetechnik. Die Prüfung eines Abdich-
tungssystems, d. h. eines aus mehreren Funktionsschichten bestehenden Aufbaus oder einer 
zusätzlichen Kaschierung der Gewässerabdichtung ist nicht zulässig.   

Aus versuchstechnischen Gründen kann es bei Beschichtungen (z. B. Flüssigabdichtungen, 
Gussasphalt oder GUP-Beschichtungen) erforderlich sein, unter der Beschichtung eine ge-
sonderte Lage einzubauen. Dies ist gestattet, sofern der Hersteller eindeutig erklärt, dass die 
Rhizomfestigkeit einzig durch die zuoberst aufgetragene Beschichtung bewirkt wird.   

Das Ergebnis der geprüften Werkstoffe ist nicht übertragbar auf den Ein- und Durchdringungs-
widerstand gegen Pflanzen mit sehr starkem Rhizomwachstum, z. B. Bambus-Arten. Bei Ver-
wendung derartiger Pflanzenarten sind über den befundenen Ein- und Durchdringungschutz 
hinausgehende bauliche Vorkehrungen zu treffen und besondere Pflegemaßnahmen vorzu-
sehen.   

Die Untersuchungsergebnisse sind gebunden an die im Prüfbericht entsprechend den Anfor-
derungen aufgeführten Kenndaten und Stoffeigenschaften des geprüften Werkstoffes und die 
bei der Prüfung angewandten, gleichwertigen Fügetechniken.  

Das Verfahren beinhaltet keine Bewertungen bezüglich Umweltverträglichkeit der geprüften 
Produkte.  
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3 Definition  

Für die Anwendung dieses Verfahrens gelten folgende Definitionen:  

3.1 Prüf- und Kontrollgefäß  

Ausreichend stabile und korrosionsfeste Gefäße mit Mindestmaßnahmen, die als Prüfgefäße 
mit der zu prüfenden Abdichtung bestückt werden bzw. ohne Abdichtung als Kontrollgefäße 
dienen.  

3.2 Widerlager  

Das Widerlager besteht aus Polystyrolplatten, mit denen die Innenseite der Gefäße allseitig 
einlagig ausgekleidet werden. Dieses Widerlager soll eine Dehnung der zu prüfenden Werk-
stoffe durch den sich einstellenden Rhizomdruck der Testpflanzen ermöglichen. Bei starrten 
Werkstoffen (z. B. Gussasphalt) kann auf ein Widerlager verzichtet werden.  

3.3 Trennlage 

Produktverträgliche Lage zwischen Gefäßwand und Widerlager für Abdichtungen, die nicht 
Polystyrol verträglich sind.   

3.4 Vegetationstragschicht 

Die Vegetationstragschicht besteht aus einem für die Testpflanzen geeignetem Kultursubstrat 
aus gewaschenem Sand und steht in unmittelbarem Kontakt zu der zu untersuchenden Ab-
dichtung. 

3.5 Standrohr  

Durch zwei eingelassene Rohre (∅ 50 mm, Länge 200 mm) aus pflanzenverträglichen Werk-
stoffen (z. B. PE) wird in der Vegetationstragschicht die Kontrolle des Wasserstandes und der 
Wasserqualität sichergestellt.  

3.6 Testpflanzenarten 

Phragmites australis (Schilf) ist ein heimisches Gras, das den Rand von Gewässern sowie 
gewässerferne, feuchte Standorte besiedelt. Schilf bildet Rhizome (unterirdische Sprossaus-
läufer), die in der Lage sind Abdichtungen von innen und außen zu beschädigen. Aufgrund 
seiner hohen Toleranz bezüglich der Wasserqualität und seiner Leistungsfähigkeit wird Schilf 
vielfach bei der natürlichen Reinigung von Abwasser (z. B. Pflanzenkläranlagen) und bei der 
Klärschlamm-Vererdung eingesetzt.  
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3.7 Wuchsleistung der Testpflanzen  

Die Ausbreitung der Testpflanzen wird im Abstand von 6 Monaten erfasst. Eine ausreichende 
Wuchsleistung ist gegeben, wenn die Pflanzen in den Prüfgefäßen im Durchschnitt folgende 
Bestandsdichte aufweisen:  

1. Zwischenauswertung (nach 6 Monaten) ≥ 80 Halme/Gefäße

2. Zwischenauswertung (nach 12 Monaten) ≥ 120 Halme/Gefäße

3. Zwischenauswertung (nach 18 Monaten) ≥ 160 Halme/Gefäße

4. Endauswertung (nach 24 Monaten) ≥ 160 Halme/Gefäße

Die durchschnittliche Bestandsdichte der Testpflanzen in den Prüf- und Kontrollgefäßen muss 
während der gesamten Prüfdauer ähnlich hoch sein. Die Bestandsdichte der Testpflanzen in 
den Prüfgefäßen muss mindestens 80 % der Bestandsdichte der Pflanzen in den Kontrollge-
fäßen betragen. Hierdurch kann ggf. auf eine Beeinträchtigung der Testpflanzen durch pflan-
zenschädigende Stoffe der Abdichtung geschlossen werden.  

3.8 Fügetechnik 

Es ist zulässig, in der Prüfung unterschiedliche Fügetechniken zu kombinieren, sofern diese 
ausnahmslos stoffhomogene Nahtverbindungen zum Ziel haben (z. B. Quellschweißung – mit 
einem Lösungsmittel, das sich verflüchtigt – und Warmgasschweißung). Derartige Nahtver-
bindungen werden als gleichwertig angesehen.   

Im Gegensatz dazu gelten Kombinationen von klebefreien Verbindungen und Verbindungen 
mit Klebemasse oder von Verbindungen mit 2 unterschiedlichen Klebemassen als nicht gleich-
wertig.  

3.9 Rhizomeindringung 

Rhizomeindringungen liegen vor, wenn in die Fläche oder in die Nähte eines geprüften Pro-
duktes Rhizome eingewachsen sind, wobei die unterirdischen Pflanzenteile sich aktiv Hohl-
räume geschaffen und die Abdichtungsschicht beschädigt haben.   

Nicht als Rhizomeindringung zu werten, aber im Prüfbericht aufzuführen sind: 

 In bereits vorhandene Poren einer Abdichtung (Fläche oder Naht bzw. Arbeitsunter-
brechungsfuge) eingewachsene Rhizome (d. h. keine Beschädigung). Um hierbei eine ein-
deutige Bewertung zu gewährleisten, ist eine Betrachtung der entsprechenden Bereiche
der Abdichtung unter dem Mikroskop erforderlich.

 In die Fläche oder Naht bzw. Arbeitsunterbrechungsfuge ≤ 5 mm eingewachsene Rhizome
bei Produkten, die wachstumshemmende Wirkstoffe enthalten, da hierbei die hemmende
Wirkung erst nach dem Eindringen der Rhizome entfaltet werden kann. Um eine derartige
Bewertung zu ermöglichen, sind solche Produkte vom Hersteller zu Prüfungsbeginn ein-
deutig als "mit wachstumshemmenden Wirkstoffen versehen" zu definieren.

 Eingewachsene Rhizome in die Fläche von mehrschichtigen Produkten, z. B. Bitumen- 
bahnen mit Kupferbandeinlage oder Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Einlage oder
Verstärkung, wenn die Schicht, welche den Ein- und Durchdringungsschutz übernimmt,
dabei nicht beschädigt wird. Um eine derartige Bewertung zu ermöglichen, ist diese Schicht
vom Hersteller zu Prüfungsbeginn eindeutig festzulegen.

 In zusätzliche Nahtversiegelungen eingedrungene Rhizome ohne Beschädigung der Naht-
verbindung.
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3.10 Rhizomdurchdringung 

Rhizomdurchdringungen liegen vor, wenn in der Fläche oder in den Nähten eines geprüften 
Produktes Rhizome durchgewachsen sind.  

3.11 Prüfergebnis 

Ein Produkt gilt als rhizomfest, wenn in allen Prüfgefäßen nach Ablauf der Prüfdauer keine 
Rhizomeindringungen gemäß Abschnitt 2.9 sowie keine Rhizomdurchdringungen gemäß Ab-
schnitt 2.10 festzustellen sind. Voraussetzung ist zudem, dass die in der Prüfung verwendeten 
Pflanzen in den Prüfgefäßen im gesamten Prüfungsverlauf eine ausreichende Wuchsleistung 
gemäß Abschnitt 2.7 erbracht haben.  

Aus der nach diesem Verfahren festgestellten Rhizomfestigkeit kann auch auf die Wurzelfes-
tigkeit des geprüften Produktes für Gewässerabdichtungen geschlossen werden.  

3.12 Vorzeitiger Abbruch der Prüfung  

Bei erkennbaren Durchdringungen von Rhizomen am zu prüfenden Produkt ist der Auftragge-
ber der Untersuchung zu unterrichten. Die Prüfung kann abgebrochen werden.  

Wird im Prüfungsverlauf keine ausreichende Wuchsleistung der Testpflanzen erzielt (s. 2.7), 
ist die Prüfung abzubrechen.  
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